
Förderu ngsrichtli nien fü r Ortsverei ne

l. voRwoRT
D€r Gomeindsrat d6r Gemeinde Forsl hat in seinet Sitzung am 18.03.2024 (zuletä geändert am
01.04.2020) Richtlinien für die F<kderung der Ortsvereine beschlossen. Diese Richllinien gliedern sich
in folgende Bereiche:

- Förderung von Ortsvereinen im Allgemeinen
- Jugendforderu ng von Ortsvereinen
- zusät/iche Förderung von kulturell€n Voreinen
- zusätdiche Förderung von Sportvereinen

Zuschüsse erhalten nur dieienigen Vereine, die in ihrer Vereinssatzung festgelegl haben, dass das
Vereinsvermaigen nach Auflösung des Vereines der Gemeinde zufällt. Der Verein muss seineo Sitz in
Forst haben. Eine Förderung auswärtiger Vereine ist grundsälzlich ausgeschlossen.

Zuschussanträge nach Ziftcr ll.B.2 sind bis spätestens zum 15. Juli für den Haushalt des folgenden
Jahres vorzulegen. Notwendige Anlragsformulare werden vom Harptamt, Abteilung SporL Kulluramt,
Vereine, Organisation und EDV vorgehalten. Ein€ nicht rschlzeilige Anmeldung führt nicht
autornatisch zu einer Venirirkurlg des Zuschussanspruches. Eine Auszahlung des Zuschusses wird
ersl dann erfolgen, wenn ausreichend ltaushaltsmittel zur Vertügung stehen.

Dies gilt für den Bau von Vereinsan,agen und ve.einseigenen Sportskitten. Die frühzeitige Anmeldung
bei der Gemeinde ist notwendig, damil die entsprechenden Fördarmittel durch Gemeinderal und
Ven^,altung bereitgestellt w€rden können.

Eine nicht rechEeit,ge Anmeldung führt nlcht zur Verwirkung eines möglichen Zuschussanspruches.
Sollten keine ausreichenden Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, behält sich die Gemeinde in
einem solchen Falle eine Verschiebung der Zuschus$uszahlung in das kommende Haushaltsjahr vor

Sol[e sich eine lnvestition nach Ziffar ll.B.2. über mehrere Jahre erstrecken, hat die
Mitlelbeantragung das geschätäe Gesamtvolumen der lnveslilionsmaßnahme zu b€inhalten. Eine
haushaltstechnische Trennung der anfallenden Koston aut verschiedene Haushaltsiahre wird vom
beanlragerden Verein nicht geforded. Eine Mittelauszählung ist daon per Abschlagszahlung jederzeit
unter Nachweis der angefallenen Koslen möglich.

Bei allen ande.en in den Fördenichtlinien genannten ZurNendung€n. wie z.B. Jugend-,
Jubiläumsförderung, Eeschaffung von Uniformen, lnstrumenten und Sportgeräten etc., gilt keine
Aomeldepflicht bis späteslens Mitte September. Hbr genügt eine Beantragung während des
laufenden Haushaltsrahres.

Sollten keine ausreichenden Haushaltsminel zur Varfüqung stehen, behätt sich die Gemeinde eine
Verschiebung der Zuschussauszahlung in das kommende Haushaltsiahr vor. Für zuschuss{ähige
Kosten, die länger als ein Haushaltsjahr zurückliegen, können keine Zuschussanträge mehr gestellt
wefden. Die in dies€n Richtlinien aufgeführten Zuschüsse werden im Rahmen der haushaltsmäßig
beteitgestellten Mittel gewährt. Ein Rechlsanspruch auf Gewährung cines Zusctrusses besteht nicht
Uber Zuschüsse wird im Einzelfall durch den Gemeinderat, oder den Bürgermeisler nach Maßgabe
der yerfügbaren Haushaltsmittel und im Rahmen der Zuständigkeitsregelung in der HauptsaEung
entschieden.

Für alle Verkäute von Vereinsanlagen (Sportstätten, Vereinsheime etc.) verpflichlet sich der Verein,
alle in der Vergangsnheil gelyährten ötfentlichen Zusehüsse der Gemeinde Forst zurückzuerstatlen.
Für den Fall eines V€rkaufes einer geföderten Vereinsanlage wird der GemeiMe ein Vorkautsrecht
gem. §§ 5O4 ft BGB an der geförderten Ver€insanlag€ zum iew€iligen Ve*ehrsw€n abziglich der
Zuschüsse eangeräumt- Dies wird durch Unterschrifl auf dem "Antrag auf Leistungen oach den
Vereinsförderungsrichtlinien' bestätigt. Die Besiätigung ist jedem Antrag auf Bezuschussung von
lnvestitionsmaßnahmen beizufügen- Die Auszahlung eines lnvestitionszuschusses kann somit erst mit
vorlisggn der unterschriebenen Erklärung vorgenommen werden. Dies gilt für zuschüsse der Ziffer
[.4.2.

( she Punkt ll )
( she Punkt lll )
( she. Punkt lV )
( she. Punkt V )



II. FÖRDERUNG VON ORTSVEREINEN IM ALLGEINEN
Alle Ortsvereine in der Gemeinde Forst edüllen einen wicntigen Au{trag im Diensle der

Oo*g;*"in""t rft. Die meg€ des Brauchlums und die vielfältige Unte.stützung. die au§ derTätigkeit

der ödsvereine für die Gemeinde und die Einwohnerschaft erwächst, sind so bedeutungsYoll, dass

sich die Gemeinde dutch Zuschüsse an der Aufgabenerfütlung beteiligen mij€hle'

A. ALLGEME]NES
Auch auf diesem Gebiet §oll eine güeichmäßige, gptechte und überschaubare F6rderung ereicht

werden. Förderwürdig sind:

BesondereTätigkeitenbzw.wettbew€rbe(z.B.Jugenda'beil,AusrichtungvonTumierenetc.)
Der Bau von Vereinsanlagen
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2

B. ZUSCHüSSE
t. GrundfötderungsbGitäge
äii"i[i""n ri*-r,a"*ng-ihrer vereinsarbeit erhatten bestimmte vereine ein€ iähd6he
ä;6td;*"g. Die vom öemeinderat b€schl6senen Färderungsriehtlinien heben dabei bewusst

J"äJ äu, o."J ap Vereine ihre Arbeit nichl nur zu ihret Gesdligkeit erb'ringen, sordem diese der

Allgemeinheit durch z.B. durch öfien$iche Aufrilte widmen.

Bei dor Gewährung von zuschüssen wird vorau§g€selzt, dass sich die v€reine bei öffent ichen

veJnstatturgen, a]e im lnteressa oder auf Anb§ der Gemeinde Forst durchgeführt usden' ohn€

weitere Bealschussung zur Verfägung sle§en.

Folqsnde Vtroine Qthalten ein§n Gn ndfördenrnasbeig,lp:
' K''rch€nchor ev- 5oo'-
- Kirchenchor kath. 500'-
- Gospelc+lot 1.m0,-
- DLFic 1.$o'-
- FFC 1.500'-
- DRK 1.000,-
- Verein der Vogelliebhab€r e'V. 10-000,-
- Tier- und Vogetpatfi e.V. 10.000'-
- Mcv'Frohsinn' 2'5ü),-
- Musikverein - 2'5oo'-
- Reit- und Fahrverein 1'ü}o,-
- oGV 1.000,-
- Tv Foßt, Abteilung Trialhlon 2.500,-
- Klmes I oofiest 5'ooo'-
- Forstet Maibaum €.V. 2.W,-
- Adventszauber am Jägßrtaus 300'-

2. Errichtung von V.reinsanl€8n , vGteins§igensr Spodstätten
Oie eemeinOl gewährt den Ortsvereinen zum Bau yon Vereinsanlagen Oder zur Errichtur§

,ereioseig'ner§porlstätten einen Zuschuss im Regetfall in der Höhe von 10'lo der Kosten- Bei

Eigänlli,;irng"n ;rrd pro geleisteter Arbeitsstunde gin Bettag von maximal 8,- EUR angerechnel' Oer

Ä,i"ii'a"iEiä""r.i"tung,;'Oarf Cauei Oas 1,+fache der Materialkosten nicht überschreiten (Verhällnis

digäne6tur[en: Mate;atkosten = max. 6O:.lO). Die Eigenleistungen sind in Fotm einer Liste mit

Nämen und intsprechenden Arbeitsstunden nacttzuweisen-

Zu den ,raledaltrF,sten zählen nlcht: 
-@d schmrbrsto,?e, stroß atc-) sofe'n diese nicht mil der

tnvestilionsmaßnah.r,e wrbaut werden, Werkzeuge, Hitfsmiuel, En,sorgE,gs,(os,en, Mieten'

Pachten,Verpfregungskosten und ähnliche Kosten.

zuschüsse werden nur gewährt, wenn die en§precheflden Richtlinien eingehalten wsrdsn und die



lnyestäionen dem eigontlichen Vereinszweck bar. der jeweil§en ideellen Betätigung dienen.
Sportveroine werden nur bezuschusst bei Maßnahmen, die der aktiven Sportausübung bzw- dem
Breitensport dienen. lnstandsetzungen können nur in ganz besonders gelagerten Fällen b€zuschusst
werdon (z-8. w€(erl(ihende Saniarung einer Heizungsanlage, sofern die alte defekt ist und I oder
aktuelle Umweltgrenzwe.te nicht mehr einhalten kann.) Dies ist im Einzelfall durch den GemeiMarat
zu entscheiden.

yo, dor SGzuscrrarssurro sird.usqssct rosser.'
Der Bau von Wohnungen utü Gaststätten. Außerdem kann liir Sportsrälten und
Veßinsantagen, dia vorwiegdd ge*et 'ßhen det berutsspottlichen Zweckon dienen, kein
Zuschüss gewäfut weden.

Bei allen lnvest,tionsmaßnahmen sind die Zuschüsse nur zu gewähren, wenn die einschlägigen
Richtlinien und DIN-Normen eingehalten werden- Ein detaillierter Finanzierungsplan mit dem
Nachweis einer ang€messenen Eigenbeteiligung ist vorzul€gen. Ein Zuschuss wird nur gewährl, wenn
die lnvesütion im Einzefall den llllggglbglEeglgll§9giELlB übersteigt. Beträgt die lnvestition mehr
als 50.000.- EUR, so !A!! sich der prozentuale Zuschuss mindern.

3. Jubiläon
Bei klassischen Ve.einsjubiläen (25, 50, 75, '100, 125 Jahren usw.) eöält der Vereifl einen Betrag von
10 Euro/Jahr des Bestehens. Der Zuschuss ist auf max. 500,-€ begrenz- Es wird darauf
hingewiesen, dass fiir klassische Jubiläen auch der Landkreis Karlsruhe einen Zuschuss gewährt. Det
Jubiläumszuschuss muss beim Landratsamt schrifüich beantragt werden.

4. FesBstzung von Bonutzungsgsbühren öffentlichsr Einrichtungen
Bei Vereinsveranstaltungan mit sozialem oder überörtlichem Charakter (wie z.B-
Jubiläumsveranstaltung€n, Kreis-, Landes-, Deutsche Meisterschaien etc.) ist der Bürgermeister
ermächtigt die Gsbühronsätze zu ermäßigen. ln besonderen Härtefällen kann auch ganz aut ein
Entgelt verzichiet werden. Der Ehrenabend anlässlich eines klassischen Jubiläums ist kostenfrei.

5. Fördsrung dsr Pat6nschaft z|ischon Landsberg und Forat
Zur Durchführung von Begegnungen axischen den Vereinen der Patengemeinde Landsberg und
Forst gewähn die Gemeinde Forst für ihre Vereine einen Zuschuss. Busfahrten bzw. Gruppenreisen
von Vereinen werden mit einem Zuschuss in Höhe von 113 der Fahrtkosten geförderl. B6i b8sonderen
Maßnahmen (insbesondere bei Jugendlichen) soll der Bürgemeister yyeitergehende Möglichkeiten
der Förderung nutzen.

6. Spülmaschinenzuschuss b:i Vereinslelerlichkeiten
Die Gemeinde bezuschusst die Anmietung von Spülmaschinen bei Vereinsfeierlichkeiten in Höhe der
tatsächlichen Kosten.

Fö'rderde€kel:
maximale Förderhöhe: 100,- € pro Tag und Gerät.
maximale Förderanzahl: 3 Geräte
maximale Förderdauer: 3 Tage

III. JUGENDFöNOCNUNC VON ORTSVEREINEN
1. Jugendfö.dsrung
Zur Förderung der Jugend erhäll jeder Verein eine Beihilfe von jährlich 25,00 EUR für ieden aktiven
Jugendlichen.

2. Richtlinlen über die Bervilligung von Zuschüssen für Jugendferienlager
a) Die Gemeinde ge$rährt Zuschüsse für Jugendferienlager an Jugendgruppen bzw. Jugendliche aus
Forst.
b) Die Anträge der Jugendgruppen sind über die örllichen Vereine bzw. Organisalionen dem
Bürgermeisteramt vorzulegen. Die Anträge müssen nach erfolgter Prüfung dureh den Verein bzw.
durch die Organisätion mit einer Bestätigung versehen vr'erden. Darin ist dis Art, der Orl und die
Zeildauer des Fe,ionlagers zu beschrieben. Eine Auflistung der Teilnehmer, das Aktionsprogramm
und die Verantwo.tlichen sind vorzulegen bzw. zu benennen.



Die vorlage der Anträge hat miMesiens '! 4 Tage vof Antritt de§ Ferienlagers 2j eftolger. sofetn sich
yor Antritlbn,/- während des Aufenthaltes im Hinbli{:k auf Teilnehmer Anderungeo srgpben sdllen,

sind diese spätestens acht Tage oach Beendigur€ dem Büfgermeisteramt schri ich mitzuteilen

evenluell nicht in Anspruch genommene Pauschalbeträ§e sind zu erstatten.

c, Bezuschusst werden nur Heimtreizeiten und Zelttag€r, welche die nachfolgenden Vorausselzungen

erfüllen.

- Eine Bezuschussung kann nur erfdgen an Foßter Einwohner im Alter bis zu '18 Jahre.
- Eine Bezuschussung darf nur oinmal im Jahr erfolgen
- An einem Fe.ienlag€r müssen mindeslens lÜnf Jugendliche unler Aulsicht eines

Jug€ndgruppenleiters teilnehmen.
- Da! Ferlentager muss mindeslens drei Tage und dart hirchstens vier wochen däuem.

dl Für die Dauer der Mäßnahme von 3-9 Tagen wird ein äschuss von 20,00 € pro

zuschussberechligten bewilligt. Ab einer Dauef yon 10 Tagen bis hochstens 4 wochen wird ein

Zuschuss in Höhe von 30,- € pro Berechtigten bewilligt.

lV. Zusätzliche Förderung von kulturellen Vereinen
A Allgerneinss
Die Gämeinde Forst förded im lnteresse der Allgemeinheit die Arbeit und das Wirken der örtlichen

kulturellen Vereine durch laufende und einmalige Zuschüsse. Die vom Gemeinderat beschlossenen

Förderungsrichtlinien heben be'^russt darauf ab, das§ die vereine ihre Arbeit nicht nuf zu ihrer

Geselligkäit erbringen, sondem sie der Allgemeinheit durch öffenlliche Auftritle widmen. Bei der

Gewäh-rung von zuschüssen §etä dor Gomcinderal voraus, da§s sich die vereine bei öffentlichen

Veranstaltringen, die im lnteresse oder auf Anlas§ der Gemeinde Forst durchgetüh.t w€rden, ohne

weilere Bezusctlussung zur VerfÜgung slellen.

B. Zuschüsse
1. Beschaffung von ln3trumenten
Für die Beschaf{ung von lostrumenten gewährt die Gemeirde einen zuschuss in Höhe von 10 % der

GestshungBkosten.
2. Beschaffung von Unitormon
Als Uniform im §inne der Vereinsförderungsrichtlinien gilt eine gleichartige Kleidung zur oPlischen

Einheiüichkeit in dsr Öffentlichkeit. Die Uniform kann sich aus verschiedenen Kombinationsteilen
zusammensetzen. Dazu können auch Kleinteile wie Fliegen, T§hitls, PerÜcksn etc- geh<iren, sdä'n
diese in Kombination miteinander, die Einheitlichkeit und zugerxirigkeit zum ieweiligen verein i
Gruppierung sy.n bolisieren.

Bei Eig€nleistungen wird pro geleisteler Arbeilsstunde 3in Betrag von maximal 8,- EUR angerechnet.

Der A;tei' der Eigenleistungen dart dabei das l,Sfache der Materialkoslen nicht überschreiten
(verhältnis Eigenleistungen: Materialkosten = max- 60:40). Die Eigenleistungen sind in Form einef
Liste mit Namen und e sprechenden Arbeitsstunden nachzuweisen.

zu den lraterlalkostan zählen aicht:
tl;tß- unO *trieAsstofre {2.8. Stom), We*zeuge (2.8. Scheren, Nadeln elc.), Entsorgungskosten,
Mieten, Pachton, verpflagungskoslen und ähnliche Koslen-

Dis erstmalige Anschafiung von Uniformen für kullurelle Vereine wird mit 10% der fEtderungsfähigen
Kosten b€zuschussl, sofern eine einheit,iche Einkleidung üblich ist. Eine emeute Bezus$ussung ist

erst naeh ,O Jahren \xieder möglich. Wird eine Vereinsgruppierung komplett neu mit Unifomen
ausg€stattet, wird ein Zuschuss für alle Mitglieder gewährl, sofern dies für ein €inheitliches
E scheinungsbild erforderlbh ist.

Anschaffungskosten tür Neumitg[ieder der entspfechenden verein§gruppierung sind davon unberühtl.
Diese Koslen sind analog den Neubeschafiungen fötderung§fähig'



V. ZUSATZLICHE FöRDERUNG VON SPORWEREINEN
A ALLGEMEINES
Der Sport hat als Freizeitbeschäfligung vieler Mitbürger (Bteitensport) ein Ausmaß angenommen, das
die Sgortvereine finanziell nicht allein verkrafien können. Die F&derung und Unterstülzurq des Sports
aus öfientlichen Mitteln ist deshalb notwendig.

Oie nachstshsnden Richtlinien haben den Zweck, eine gleichmäßige, gerechte und überschaubate
Förderung zu eneichen. Die Gemeinde ist b€reit, alle Vereine, die Mitglied€r des Badischen
Sportbundes sind, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten zu untetstüEen. Förderwürdig sind:

1. Jede Art der sportlhhen Beiät§ung (Breitensporl), insbesondere der Jugend
2. Der Bau von Sportstätion sowie deten Unterhaltung und mege
3. Die Beschaffung von Sportgeräten

B. ZUSCHÜ§SE
1. überl*eung von gsmeindlichen Sportantagen und ihrsn Einrichtungen.
Die gemeirdlichen Sportanlagen werden den Forster Vereinen zu Trainings- und Übungsarvecken und
zu Sportveranstaltungen zur Veriügung gestellt. Maßgebend sind die von der Gemeindevsrwaltung
unter Benicksichtigung der Belange der
Sportvereino aufgrestellten Benutzungspläne-

Als Entgell für die Überlassung wird der in den Benulzungsentgeltordnungen fiir die Übedassung
gemeindlicher Räume, Hallen und Sportplätze festgelegte Betrag erhob€n. Dieser Betag ist im
Bereich Jägerhaus durch entsprechende Zuschüsse bereils ermäßi! .

Vereine, *elche die Waldseehalle, das l&aldseesladion saml Nebenplälzen, sowie die Schwimm- und
Tutnhalle der Lußhardtg6meinschaftsschule nulzen, können einen.iährlichen Sonderzuschuss
erhalten. Dieser wird durch den Gemeinderat iähdbh feslgeseta.

2. Beschattung von Sportgeräten
Zur Anschaffung von Sportgeräten, die der aktiven Sporlausübung dienen oder geeignet sind, den
Breilensport zu aktivieren, ger.ährt die Gemeinde Forsl einen Zuschuss in Höhe von 10 % der
Anschaffungskosten. §porlg€räie im Anschaffungswert unter 25O,- EUR pro Stück sowie Ballmaterial,
Sporlkleidung usw. können nicht b€zuschussl w€rden-

3. Anschaffunggko3ten der DLRG
Die DLRG erhält aus Ausgleich für den Rettungsdienst im Freizeitpark "Heidesee' Iür die
Gestehungskosten von Anschaffungen einen Zuschuss in Höhe von 1O % der Kosten.

VI. SONSTIGE FöRDERUNG VON VEREINSVERSTALTUNGEN
l.Nutsung dos Ä,16x Huber Forums durch ortsansässig€ Vereine
ForsterVereine haben die Möglichkeit das Alex-Huber Forum einmal im Jahr für eine Veranstaltung
kostenlos zu nulzen.
2,I{utzung des Jägerhauses durch ortsansässige Vereine
Die Nutzun8 der Räumlichkelten im Jägerhaus ist für Forster Ortsvereine kostenlos.
3. Förderung von Trainin$betrieb in ortsfremden Hällen
Die Hallenkapazitäten in der Waldseehalle sind für einen TraininBsbetrieb in den Winte.monaten
nicht ausreichend. Für die Anmietung von Trainlngsmöglichkeiten bei auswärtigen Sporthallen
werden die Mehrkosten fiir die Hall€nanmietung als Zuschuss zu gewährt. Dies gilt nur in den Fällen,
in denen den Vereinen kein adäquates Angebot aus eigenen Ressourcen angeboten werden kann.
Zuschüsse werden nach Vorlage der Entgeltrechnungen ermittelt und an den jeweiligeIl Verein
ausbezah[t. Die Zuschusshöhe wird auf die reinen Mehrkosten für die auswärtige Hallennutzung
beschränkt-



VII. INKRAFTTRETEN
Die Vseinsförderungsrichllinien lreten am 01.01 .2025 in Ktan. Die Verö'ffentlichung der
Förderung§.ichüinien ertotgrt im Miteilung§blatt der Gemeirdo Fotst und ad wu 

^r.forst{aden.de.Gleichzeitig treten die vorherigan Richllinien vom 01.04'2020 außer Krafl.

- ,- r ,,

Forst. den ...J...1...:.!.iJ.....

Bernd Killinger ,,,
Bürgermeister


